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COVID-19 Schutzkonzept: Meisterschaftsbetrieb 
Anwendungen beim HC Therwil (ab 13.09.2021) 
 
Ausgangslage 

Der Bundesrat hat am 08. September 2021 die Einführung der Zertifikatspflicht gegen 

den Anstieg der Infektionen mit dem Coronavirus beschlossen. 

Die Kantone sowie der schweizerische Handballverband können die Massnahmen des 

Bundes verschärfen und entsprechend härtere Vorgaben vorsehen. In solchen Fällen 

gelten die Vorgaben des Kantons bzw. Verbands. 

 

Unverändert gilt  

 Sportler:innen sowie Trainer:innen/Aufsichtspersonen mit Symptomen ist die 

Teilnahme untersagt! Sie haben zuhause zu bleiben, respektive gemäss Vorgabe des 

BAG vorzugehen. 

 Einhaltung der Hygieneregeln des BAG.  

 Besonders gefährdete Personen müssen die spezifischen Vorgaben des BAG 

beachten. 

 

Zielsetzung 

 Durchführung von Wettkämpfen unter strikter Einhaltung der nationalen und 

kantonalen Bestimmungen sowie Schutzgrundsätze. 

 Das Sicherheitskonzept im Handball überzeugt die Anlagenbetreiber.  

 Die Regeln sind für die Handballclubs und Leistungszentren in Spitze und Breite klar 

umsetzbar, werden von den Spielerinnen und Spielern verfolgt und können sowohl 

auf Hallen- als auch auf Beachhandball angewendet werden.  

 Jeder Verein muss auf Basis dieses Schutzkonzepts ein individuell-konkretes 

Konzept erstellen. 

 

Verantwortung 

Die Verantwortung für die Umsetzung dieses Konzeptes liegt bei den Verantwortlichen der 

Vereine – es ist ein Schutzkonzept-Verantwortlicher zu definieren. Die Trainer sind für die 

konkrete Umsetzung des Konzeptes in der Halle verantwortlich! 

 

Corona-Beauftragter Handballclub Therwil: 

Christian Jauslin 

Ofenstrasse 22 

CH-4123 Allschwil 

+ 41 79 290 09 35 

christian.jauslin@hsg-leimental.ch 
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Anwendung im Handball  

Ab dem 26. Juni 2021 ist wieder für alle Personen, egal welches Alter und welches 

Leistungsniveau, ein Wettkampfbetrieb ohne Einschränkungen möglich. Dies gilt indoor und 

outdoor, bei Aktivitäten in Innenräumen gilt nun eine nationale COVID Zertifikatspflicht für 

Personen über 16 Jahre. Dies bedeutet das Vorweisen eines und einem amtlichen Ausweis 

(z.B. ID) sowie für Personen über 16 Jahre ein gültiges COVID Zertifikats beim Eintritt in die 

Sportanlage. 

 

Ein-/Austritt Sportanlage  

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eines Spieltages ist angehalten, beim Eintritt in 

die 99er Sporthalle einen amtlichen Ausweis (ID) vorzuweisen. Personen über 16 Jahren 

(Stichtag Geburtsdatum) müssen zusätzlich das gültige COVID Zertifikat zur Prüfung 

vorlegen. Ein Einlass ist ausschliesslich bei erfolgreicher Prüfung erlaubt. 

 

Für den vereinfachten Wiedereintritt (nach bereits erfolgreicher Prüfung), wird eine 

freiwillige Kennzeichnung (z.B. Stempel, «Bändeli») angewendet. Sollte man dieses nicht in 

Anspruch nehmen, wäre beim Wiedereintritt eine erneute Prüfung notwendig. 

 

Publikum  

Der Zugang zum Zuschauerbereich ist nur für Personen mit einem gültigen Covid-Zertifikat 

erlaubt. Das Zertifikat samt ID (Ausweispflicht) wird am Eingang zum Foyer der 99er-

Sporthalle mittels «COVID Certificate Check»-App kontrolliert.  

Zuschauer unter 16 Jahre müssen sich ebenfalls eine gültige ID (oder Pass) vorweisen. 

Das UG der Sportanlage (Garderoben und Spielfeld) ist von den Zuschauern nicht zu 

betreten. 

 

Restaurationsbetrieb  

Die Konsumation von Trink- und Esswaren aus dem 99er-Sprungwurf-Beizli ist sowohl 

draussen als auch in den Innenräumen im Foyer und der Galerie gestattet. 

Das Beizli-Personal trägt während ihrem Einsatz Maske und Hygiene-Handschuhe. 

 

Spieler:innen, Staff und Offizielle 

Grundsätzliches  

Jedes am Spiel beteiligte Team ist selbst für die Versorgung mit Schutzmaterial (Masken,  

Desinfektionsmittel) verantwortlich. Der Handballclub Therwil bemüht sich darum 

Ersatzmaterial zu Verfügung stellen zu können.  

 

Garderoben  

Nach erfolgreicher Zertifikatsprüfung gelten keine weiteren Bestimmungen in den 

Innenräumen. 


